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als Karl der Große, und sein Verhalten würde sich damit als noch 
wichtiger und bedeutsamer darstellen, als die Forschung anzu- 
nehmen pflegte. Gb das wirklich so war, können wir nur mit 
Hilfe eines Umweges aufzeigen.

2. Die Geistlichkeit am Hofe Heinrichs I.
Unbestrittenermatzen geht es bei der Salbung um die Stellung 

des Königs zur Kirche, wir müssen diese Frage auf eine breitere 
Grundlage stellen, als in den bisherigen Auseinandersetzungen 
über Heinrich I. geschehen ist.

Kür das Problem „Staat und Kirche" bedeutet im Mttelalter 
das Verhältnis des Rönigs zum Episkopat, zu den lokalen Kirchen 
und Klöstern, zu ihren Synoden und zum Papsttum nur die eine 
Seite. Die andere Seite ist die Rolle der Geistlichkeit am Hofe?) 
vie Karolinger hatten ohne Rücksicht auf die altkatholische 
liirchenverfassung -- nach der niemand Priester sein konnte, der 
nicht an einer bestimmten furche ordiniert war — die Geistlichkeit 
am Königshofe in ihrer „Kapelle" organisiert, indem bei den 
königlichen „Raplänen" der Hofdienst den Drdinationstitel er­
setzte?) Das gab die Möglichkeit, einen Rreis von Geistlichen, die 
ausschließlich von den Röntgen abhängig waren, ständig in ihrem 
Dienst zu halten. Das System wurde dadurch ergänzt, daß viele 
kapläne, insbesondere die vornehmeren unter ihnen, nach 
längerem oder kürzerem Rönigsdienst durch Verleihung von 
Bistümern belohnt wurden; dadurch wurde diese Laufbahn auch 
für den Adel zu einem lockenden Ziel und zugleich der latente 
Gegensatz zwischen Hofgeistlichkeit und Episkopat gedämpft. So 
vermochten die Karolinger einen bedeutenden Teil ihrer Re- 
gierungsgeschäfte durch Rapläne zu erledigen, die eine feste 
Körperschaft unter dem Erzkaplan bildeten. Aus Geistlichen also

*) Es ist eine Lücke in der sonst wertvollen Arbeit von Schur (o. 5. 3l2 
Änm. 2), daß sie an diesem Punkte vorbeigeht.

2) lv. Lüders, Lapella, 6UZ. 2 (1909). Dazu die Bemerkungen von 
E. Rosenstock bei Rosenstock-Wittig, Das kllter der Kirche 1 (1927), 
482 ff., der mit geistvoller Zuspitzung die Kapelle als „zivile Zentral- 
Verwaltung" bezeichnet und von einer durchgeführten „Parallele zwischen 
Klerus—Zivil, Laien—heeresgewolt" spricht. 


